
Satzung des Fördervereins Gesundheitskita „Spreewald-Lutki“ e. V. 

 

§ 1 Name, Sitz und Geschäftsjahr 

1. Der Verein führt den Namen: 

Förderverein der Gesundheitskita „Spreewald-Lutki“ e. V. 

2. Der Verein hat seinen Sitz in Burg (Spreewald) und ist im Vereinsregister eingetra-

gen. 

3. Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 2 Zweck des Vereins 

Zweck des Vereins ist die Förderung der Erziehung. 

Der Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch: 

a) ideelle und materielle Unterstützung der Gesundheitskita „Spreewald-Lutki“ 

b) Durchführung und Mitgestaltung von Kitaveranstaltungen, z. B. 

- der Osterhase überrascht die Kinder 

- materielle Unterstützung des Sommerfestes 

- Organisation des traditionellen Lampionumzuges 

- Weihnachtsüberraschung für die Kinder 

§ 3 Gemeinnützigkeit 

1. Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige 

Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 

Er ist selbstlos tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

2. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. 

Die Mittel zum Erreichen dieser Zwecke werden durch Mitgliedsbeiträge, Spenden 

und sonstige Einnahmen aufgebracht. Es darf keine Person durch Ausgaben, die 

dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen 

begünstigt werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus den Mitteln des 

Vereins. 

3. Die Mitglieder des Vorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamtlich aus. Auf Beschluss 

des Vorstandes können sie eine angemessene Aufwandspauschale bis zur Höhe der 

Ehrenamtspauschale des § 3 Nr. 26 EStG erhalten. 

§ 4 Eintritt der Mitglieder 

Mitglied kann jede natürliche Person werden. Die Beitrittserklärung erfolgt schriftlich. Über 

die Aufnahme entscheidet der Vorstand. 



§ 5 Austritt der Mitglieder 

Der Austritt eines Mitgliedes ist zum Jahresende bzw. bei Verlassen des Kindes der Kita 

durch Einschulung oder Wegzug möglich. Die Kündigung muss dem Vorstand schriftlich ei-

nen Monat vorher mitgeteilt werden. 

§ 6 Ausschluss eines Mitgliedes 

Ein Mitglied kann auf Antrag des Vorstandes von der Mitgliederversammlung nach vorheriger 

Anhörung aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn es vorsätzlich den Interessen des 

Vereins zuwiderhandelt oder seiner Beitragspflicht nicht nachkommt. 

§ 7 Mitgliedsbeitrag 

Die Höhe des Mitgliedsbeitrages wird von der Mitgliederversammlung beschlossen. 

§ 8 Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind 

a) der Vorstand 

b) die Mitgliederversammlung 

§ 9 Zusammensetzung der Wahl des Vorstandes 

Der Vorstand besteht aus 

1. einem Vorsitzenden 

2. einem stellvertretenden Vorsitzenden 

3. einem Schriftführer 

4. einem Kassenwart 

5. Beisitzer - es können bis zu 3 Mitglieder zur Unterstützung des Vorstandes gewählt 

werden. 

Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von 4 Jahren gewählt und 

bleibt bis zur Neuwahl im Amt. 

Bei vorzeitigem Ausscheiden eines Vorstandsmitgliedes kann der Vorstand für den Rest der 

Amtsperiode ein Ersatzmitglied aus den Reihen der Beisitzer auch für den Vorsitzenden bzw. 

seinen Stellvertreter bestimmen. 

Vorstand im Sinne des § 26 Bürgerliches Gesetzbuch sind nur der Vorsitzende und der stell-

vertretende Vorsitzende. Der Verein wird durch beide allein vertreten. 

Jedoch soll im Innenverhältnis der stellvertretende Vorsitzende nur bei Verhinderung des 

Vorsitzenden tätig werden. 



§ 10 Mitgliederversammlung 

Die Mitgliederversammlung findet als Jahreshauptversammlung alljährlich statt. Für die 

Neuwahl erteilt der Vorstand einen Rechenschafts-und Kassenbericht. Die Mitgliederver-

sammlung wählt 2 Kassenprüfer. Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand unter Einhal-

tung einer Zweiwochenfrist schriftlich unter der Angabe der Tagesordnung einzuberufen. 

Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, unabhängig 

von der Anzahl der erschienenen Mitglieder. Die Mitgliederversammlung wird vom Vorsit-

zenden, ersatzweise von einem anderen Vorstandsmitglied geleitet. Abstimmungen erfolgen 

durch Handzeichen, Wahlen auf Verlangen auch nur eines einzigen Stimmberechtigten al-

lein. Stimmberechtigt sind nur voll geschäftsfähige Mitglieder. Beschlussfassungen erfolgen 

grundsätzlich mit der einfachen Mehrheit der abgegebenen gültigen Ja- oder Nein-Stimmen. 

Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt. Bei Wahlen erfolgt ein weiterer Wahl-

gang. 

Beschlüsse über Satzungsänderungen oder über die Auflösung des Vereins benötigen eine 

Mehrheit von mindestens 60 % der abgegebenen Stimmen. 

§ 11 Niederschriften 

Von den Organen des Vereins sind über Beschlüsse Niederschriften anzufertigen. Diese 

sind vom Schriftführer und vom Versammlungsleiter zu unterzeichnen. Jedes Vereinsmitglied 

ist berechtigt in Niederschriften einzusehen. 

§ 12 Auflösung des Vereins 

Bei Auflösung des Vereins erfolgt die Liquidation durch mindestens 3 Mitglieder des Vor-

standes. 

Bei Auflösen des Vereins oder bei Wegfall der steuerbegünstigten Zwecke fällt das 

Vermögen des Vereins 

a)  an die Gemeinde Burg (Spreewald), die es unmittelbar und ausschließlich für ge-

meinnützige Zwecke zu verwenden hat. 

 

Die Satzung wurde beschlossen auf der Mitgliederversammlung am 14.03.2002 

und zuletzt geändert am 18.05.2016 


